




zentren« an den Start gehen. In ih-
nen werden die in Sonderschulen 
und im Gemeinsamen Unterricht an 
Regelschulen tätigen Sonderpädago-
gen zusammengefasst. In der Zusam-
menarbeit mit den allgemeinen Schu-
len sollen Kompetenzzentren darüber 
entscheiden, welches Kind mit wel-
chem Förderbedarf an welchem Ort 
gefördert wird. Offenbar möchte die 
Landesregierung die bestehenden 
sonderpädagogischen Systeme, Son-
derschule und Gemeinsamer Unter-
richt, in der Hand der Sonderschulen 
kostensparend zusammenführen. Es 
ist nicht daran gedacht, dass die Son-
derschulen zu Schulen ohne Schüler 
werden könnten – so ist also für den 
Erhalt der Sonderschule gesorgt.

Prävention soll angeblich durch 
die Einrichtung von Kompetenz-
zentren großgeschrieben werden. Bei 
den spärlich veranschlagten zusätz-
lichen Mitteln wirkt die Absicht we-
nig überzeugend. Und wäre sie wirk-
lich ernst gemeint, dann würde es 
darum gehen, als Erstes die Schulen 
für besonders benachteiligte Kinder, 
nämlich die Sonderschulen mit den 
Förderschwerpunkten Lernen, sozi-
ale und emotionale Entwicklung und 
Sprache, auslaufen zu lassen und die 
Personalressourcen bedarfsgerecht 
auf die Grundschulen zu verteilen. 
So geschehen in Hamburg und eben-
falls geplant in Bremen und Sachsen-
Anhalt.

In der UN-Konvention über die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen, 
die am 13. Dezember 2006 von der 
UN-Vollversammlung beschlossen 
wurde, ist das Recht auf Bildung für 
Menschen mit Behinderungen in Ar-
tikel 24 im englischen Original ein-
deutig definiert. Danach sind die 
Vertragsstaaten völkerrechtlich ver-
pflichtet, das Recht auf Bildung für 
Menschen mit Behinderungen ohne 
Diskriminierung und auf der Grund-
lage der Chancengleichheit in einem 
inklusiven Bildungssystem zu ge-
währleisten.

Das Ratifizierungsdilemma für die 
Bundesregierung lag darin, die Zu-

stimmung der KMK und der Bundes-
länder zu Artikel 24 zu bekommen. 
Dass die »eine Schule für alle« trotz 
nachgewiesener Bildungsungerech-
tigkeit und miserabler Leistungser-
gebnisse des selektiven Schulsystems 
nicht das gemeinsame Ziel der 16 Kul-
tusminister in der KMK ist, ist hin-
länglich bekannt. Das federführende 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales musste also zu einem Über-
setzungstrick greifen, um den Forde-
rungsgehalt der Konvention zu ver-
wässern. So wurde aus »inclusion« 
im englischen Original in der deut-
schen Übersetzung einfach »Integra-
tion«. Der Integrationsbegriff soll-
te die Konvention anschlussfähig 
erscheinen lassen an die deutschen 
Schulverhältnisse.

In dem Vertragsgesetz der Bundes-
regierung zur Ratifizierung der UN-
Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen, das zum 1. 
Januar 2009 in Kraft tritt, werden die 
bildungspolitischen Zielkonflikte mit 
Artikel 24 völlig verwischt durch die 
Behauptung, es gäbe schon »vielfäl-
tige Übereinstimmungen« zwischen 
den deutschen Schulverhältnissen 
und dem Menschenrecht auf Bildung 
der Vereinten Nationen. Politisch 
wird der irreführende Eindruck er-
weckt, als ginge es lediglich darum, 
die Integration von Behinderten in 
das bestehende Regelschulsystem zu 
optimieren. Die grundsätzliche Un-
vereinbarkeit unseres ausgrenzenden 
und aussondernden Regel- und Son-
derschulsystems mit dem Anspruch 
der Konvention auf vollständige In-
klusion oder Einbeziehung und wirk-
same Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen wird schlichtweg ge-
leugnet.

Trotz aller Tricks der Politik: Völ-
kerrechtlich gilt uneingeschränkt der 
englische Wortlaut der UN-Konventi-
on. Behindertenverbände wie die Le-
benshilfe und Elterninitiativen in der 
BAG Gemeinsam Leben – Gemeinsam 
Lernen fordern jetzt die vollständige 
Umsetzung der UN-Konvention ein. 
Sie können sich der Unterstützung 
all derer sicher sein, die »eine Schule 
für alle« wollen. 2009 ist die Chance, 
ein wirksames zivilgesellschaftliches 
Bündnis pro Inklusion zu schließen.
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